
NOTDIENSTE

Bereitschaftsdienstpraxis im Klini-
kum Region Hannover, Krankenhaus
Neustadt, Lindenstr. 75, 31535
Neustadt a. Rbge; Mittwoch und
Freitag von 17-21 Uhr, Samstag,
Sonntag, Feiertag von 10-14 Uhr
und von 17-20 Uhr.

KRANKENTRANSPORTE
UND
BEHINDERTENFAHRTEN

Telefon: bundesweit 19222 und
Fahrdienst für nicht gehfähige Pa-
tienten bundesweit 116117; Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag: ab 19
Uhr; Mittwoch, Freitag: ab 15 Uhr;
Samstag, Sonntag, Feiertage: ab 8
Uhr und jeweils bis 7 Uhr des darauf
folgenden Tages.

DIENSTBEREITE
APOTHEKEN

(So. ab 8.30 Uhr)
Am 8.11. Kronen-Apotheke, Beren-
bostel, Osterwalder Str. 1. Am 9.11.
Neue Apotheke, Letter, Lange-Feld-
Str. 18. Am 10.11. Kosmos-Apothe-
ke im Planetencenter, Garbsen, Pla-
netenring, Planetencenter. Am
11.11. Kosmos im real, Garbsen,
Nordwest-Zentrum, Havelser Str. 2-
8. Am 12.11. Obentraut-Apotheke,
Seelze, Hannoversche Str. 41. Am
13.11. Hölty-Apotheke, Havelse,
Höltyplatz 3-5. Am 14.11. Rosen-
Apotheke Dr. Erdal, Osterwald,
Hauptstr. 228.

SPRECHZEITEN DER
SUCHTBERATUNGS- UND
SUCHTBEHANDLUNGS-
STELLE GARBSEN/SEELZE:

Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr in
Garbsen, Skorpiongasse 33. Jeden
ersten und dritten Mittwoch im Mo-
nat von 17 bis 18 Uhr in den Räu-
men der kath. Kirche Hl. Dreifaltig-
keit, Südstraße 9 in Seelze und nach
telefonischer Vereinbarung unter
der Nummer (05137) 78859.

BERATUNGSSTELLE
FÜR ERZIEHUNGS- UND
LEBENSFRAGEN

Am Osterberge 1, Altgarbsen;
Sprechzeiten montags bis donners-
tags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9
bis 13 Uhr; Telefon (05137) 73857;
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung, Hilfen für Schwange-
re, Schwangerschafts- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung.

OFFENE SPRECHSTUNDE
DER AWO-FRAUENBERA-
TUNG SEELZE/GARBSEN:

Jeden Montag von 11 bis 13 Uhr
und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr in
Seelze, Schillerstr. 2. Jeden Dienstag
von 10 bis 12 Uhr in Garbsen, Pla-
netenring 10. Weitere Termine nach
telefonischer Vereinbarung unter
(0152) 09895671 oder (0179)

Großer Erfolg für die Dance
Academy Garbsen bei der
Europameisterschaft
GARBSEN.Vom 16. bis 19. Ok-
tober wurde die slowakische
Stadt Nitra zum pulsierenden
Zentrum der europäischen Dis-
co-Dance-Szene. Bei der von der
International Dance Organizati-
on (IDO) ausgerichteten Europa-
meisterschaft im Disco Dance
versammelten sich die besten
Tänzerinnen und Tänzer des
Kontinents, um in spektakulären
Shows ihr Können unter Beweis
zu stellen. Mit dabei war auch
die Dance Academy Garbsen
e.V. des TanzCentrums Kressler,
die mit herausragenden Leistun-
gen auf internationalem Parkett
glänzte.

Die Erwachsenenformation
„Crazy Crocodile Company“
überzeugte einmal mehr mit
Energie, Präzision und Aus-

drucksstärke. Sie sicherte sich
verdient den Einzug ins Finale
und belegte am Ende einen her-
vorragenden 6. Platz – ein Be-
weis für das konstant hohe
Niveau des Teams. Auch die Ju-
niorenformation „Teenage
Team“ zeigte eine mitreißende
Performance und erreichte
einen starken 9. Platz unter den
besten Nachwuchsteams Euro-
pas.

In der Kategorie Smallgroup
sorgte das Team „Bold“ mit gro-
ßem tänzerischem Können und
eindrucksvoller Bühnenpräsenz
für Begeisterung. Unter 23
hochkarätigen Gruppen beleg-
ten sie einen ausgezeichneten 8.
Platz. Auch in den Einzel- und
Duowettbewerben der Katego-
rie Super Star konnten die Tän-

zerinnen und Tänzer der Dance
Academy Garbsen überzeugen.

Ganz besonder hervozuhe-
ben ist hier die Leistung von An-
gelina Schilling mit ihrem Duo-
partner Aryan Mohammad in
der Kategorie Disco Dance Er-
wachsene Mix. Mit ihrer innova-
tiven Choreografie und brillan-
ter Technik tanzten sie sich ins Fi-
nale. Überglücklich nahmen sie
ihren Pokal als 5. Platzierte ent-
gegen. Im nächsten Jahr wollen
die beiden unbedingt aufs
Treppchen.

Zum Saisonabschluss reist das
Team Anfang November zur
Deutschen Meisterschaft nach
Bernau bei Berlin, wo sie ein wei-
teres Mal ihr Können auf natio-
naler Bühne präsentieren wer-
den.

Die Erwachsenenformation „Crazy Crocodile Company“ konnte sich im Finale einen 6. Platz sichern.
Foto: Annika Martin

Steuern und Abgaben werden fällig
GARBSEN (STP). Am 15. No-
vember werden die Grundsteuer
A, Grundsteuer B, Nieder-
schlagswassergebühren, Stra-
ßenreinigungsgebühren und
Gewerbesteuervorauszahlun-
gen für das 4. Quartal 2025 fäl-

lig. Die zu zahlenden Beträge er-
geben sich aus den zuletzt von
der Stadt Garbsen zugesandten
Steuer- und Abgabenbeschei-
den, in denen auch die Bankver-
bindungen aufgeführt sind. So-
fern ein SEPA-Lastschriftmandat

erteilt wurde, werden die Beträ-
ge von dem angegebenen Kon-
to abgebucht.

Änderungen von Bankverbin-
dungen können nur bis zum 11.
November berücksichtigt wer-
den.

Gedenkstunde zum Volkstrauertag
GARBSEN (STP). Die Stadt
Garbsen veranstaltet anlässlich
des Volkstrauertages am Sonn-
tag, 16. November, um 15 Uhr
eine Gedenkstunde in der Rat-
haushalle. Bürgermeister Clau-
dio Provenzano lädt ein: „Las-
sen Sie uns das Miteinander in
den Vordergrund stellen und
gemeinsam der Opfer von
Krieg und Gewalt gedenken.“
Der Volkstrauertag sei eine
Mahnung daran, wohin der
Unwillen zur Überwindung von

vermeintlichen Gegensätzen
führen kann. Neben dem
eigentlichen Gedenken ist der
Volkstrauertag immer auch
Anlass, um über aktuelle The-
men nachzudenken.

„Die Frage, wie wir als freie
und offene Gesellschaften auf
aktuelle äußere und innere He-
rausforderungen reagieren, ist
zentral für den Fortbestand
unserer Art des Zusammenle-
bens. Es ist insbesondere die
junge Generation, die die kom-

menden Veränderungen erle-
ben und umsetzen wird“, sagt
Provenzano. Er habe deshalb
Schüler eingeladen, die Pers-
pektiven der jungen Genera-
tion zur derzeit geführten De-
batte insbesondere über die
Wehrhaftigkeit der europäi-
schen Demokratien und die
Wiedereinsetzung der Wehr-
pflicht einzubringen. „Die Jün-
geren haben den berechtigten
Anspruch, gehört zu werden“,
so Provenzano. Ebenfalls spre-

chen werden Pastor Kafuti für
die Katholische Kirchenge-
meinde und Pastor Jhi von der
Willehadigemeinde.

Musikalisch begleitet wird
die Gedenkstunde von der Mu-
sikschule der Stadt Garbsen.

Für die bessere Planbarkeit
werden Interessierte gebeten,
ihre Teilnahme an der Gedenk-
stunde per E-Mail an presse-
stelle@garbsen.de oder Tele-
fon (05131) 707365 anzume-
den.

4493417 und frauenberatung.seel-
zegarbsen@awo-hannover.de. Die
Beratung ist kostenfrei, vertraulich
und auf Wunsch anonym.

MÄDCHEN UND FRAUEN-
ZENTRUM GARBSEN E.V.

Beratung bei Krisen, Trennung, All-
gemeinen Lebensfragen und häusli-
cher Gewalt. Planetenring 10,
30823 Garbsen, Telefon (05137)
122221, E-Mail info@frauenzent-
rum-garbsen.de; Beratung ohne Ter-
min montags 15-17 Uhr, mittwochs
15-18 Uhr, ansonsten mit Termin
nach telefonischer Absprache.

TIERÄRZTLICHER
NOTDIENST

für Kleintiere von Samstag 12 Uhr
bis Montag 7 Uhr, Telefon (05031)
9696963.

Bekanntmachungen von Sitzungen der Stadt Seelze
Montag, 10.11.2025, 19:15 Uhr, öffentliche Sitzung des Ortsrates Almhorst,
Almhorst, Gaststätte Rautenberg
Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, der Beschluss-
fähigkeit sowie der Tagesordnung/Genehmigung des Protokolls Nr. 16 aus der
Sitzung vom 25.08.2025/Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin/Einwohnerfrage-
stunde (max. 30 Minuten)/Produktbuch 2026 und Haushaltssatzung 2026 Haus-
haltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 – 2029; hier: Auswirkungen
für den Stadtteil Almhorst/Antragscontrolling gem. § 4 der Geschäftsordnung des
Rates der Stadt Seelze; hier: Ortsrat Almhorst/Mitteilungen b) der Verwaltung c)
von Ortsratsmitgliedern/Anfragen von Ortsratsmitgliedern/Schließen der Sitzung
Montag, 10.11.2025, 19:30 Uhr, öffentliche Sitzung des Ortsrates Seelze,
Seelze, Rathaus, Raum E 21
Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, der Beschluss-
fähigkeit sowie der Tagesordnung/Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürger-
meisters; hier: Ortsrat Seelze/Genehmigung des Protokolls Nr. 31 aus der Sitzung
vom 15.09.2025/Einwohnerfragestunde (max. 30 Minuten)/32. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Seelze, Stadtteil Seelze- Beschluss über Stellung-
nahmen - Entwurfszustimmung - Auslegungsbeschluss -/Bebauungsplan Nr. 48
„4. Bauabschnitt Seelze Süd“ für den Stadtteil Seelze - Beschluss über Stellung-
nahmen - Entwurfszustimmung - Auslegungsbeschluss -/Produktbuch 2026 und
Haushaltssatzung 2026 Haushaltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 –
2029; hier: Auswirkungen für den Stadtteil Seelze/Antragscontrolling gem. § 4 der
Geschäftsordnung des Rates der Stadt Seelze; hier: Ortsrat Seelze/Mitteilungen
b) der Verwaltung c) von Ortsratsmitgliedern/Anfragen von Ortsratsmitgliedern/
Schließen der Sitzung
Dienstag, 11.11.2025, 18:00 Uhr, öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des
Ausschusses für Bildung und Soziales, Seelze, Regenbogenschule, Mensa
Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, der Beschluss-
fähigkeit sowie der Tagesordnung / Genehmigung des Protokolls Nr. 08 aus der
Sitzung vom 09.09.2025 / Einwohnerfragestunde (max. 30 Minuten) / Jahresab-
schluss des Haushaltsjahres 2024; hier: Beschluss und Entlastung gemäß § 58
Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 129 (1) NKomVG / Produktbuch 2026 und Haushaltssat-
zung 2026, Haushaltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 – 2029; hier:
Verwaltungsentwurf - Einbringung / Produktbuch 2026 und Haushaltssatzung
2026
Haushaltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 – 2029; hier: Einbrin-
gung der Produkte der Fachbereiche 11, 12 sowie die Abteilungen 22.2, 22.3
und 22.4 des Fachbereiches 22 Ordnung & Soziales für das Produktbuch 2026
/ Produktbuch 2026 und Haushaltssatzung 2026, Haushaltsplan 2026 und das
Investitionsprogramm 2025 – 2029; hier: Anderungsliste zum Produktbuch 2026
/ Antragscontrolling des Auschusses für Bildung und Soziales gem. § 4 der Ge-
schäftsordnung des Rates der Stadt Seelze / Umwandlung der Grundschule in
Lohnde in eine Ganztagsschule ab 2026/2027; hier Antrag der SPD-Fraktion und
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Seelze / Erstellung eines Zu-
kunftsplans Sport; hier: Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seelze / Erstel-
lung eines Zukunftsplans Sport, Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seel-
ze; hier: Information der Verwaltung / Prüfauftrag Evaluierung Jugendpflege; hier:
Stellungnahme der Verwaltung zum aktuellen Sachstand der Evaluierung / Bildung
eines Arbeitskreises für Gesundheit; hier: Antrag der CDU-Fraktion im Rat der
Stadt Seelze / Bildung eines Arbeitskreises für Gesundheit; hier: Ergänzende In-
formationen der Verwaltung zum Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seelze
/ Kauf des Gebäudes Lange-Feld-Str. 122 zur Unterbringung von Schutzsuchen-
den; Hier: Weitere Informationen und Zeitplan / Förderrichtlinie für Zuwendungen
zur Förderung sozialer Beratung und Unterstützung / Neuauflage des Mietspiegels
für 2025 / Mitteilungen der Verwaltung / Anfragen / Schließen der öffentlichen Sit-
zung / Eröffnung des nichtöffentlichen Teils / Genehmigung des nichtöffentlichen
Teils des Protokolls Nr. 06 aus der Sitzung vom 03.06.2025 / Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils des Protokolls Nr. 08 aus der Sitzung vom 09.09.2025 / Mit-
teilungen der Verwaltung / Anfragen / Schließen der nichtöffentlichen Sitzung
Mittwoch, 12.11.2025, 18:00 Uhr, öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau
und Umwelt, Seelze, Mensa der Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, der Beschluss-
fähigkeit sowie der Tagesordnung/Genehmigung des Protokolls Nr. 33 aus der Sit-
zung vom 10.09.2025/Einwohnerfragestunde (max. 30 Minuten)/Vorstellung eines
neuen Mitarbeiters in der Stadtverwaltung/1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
38 für den Stadtteil Letter- Beschluss über Stellungnahmen - Satzungsbeschluss
-/Bauvorhaben der Stadtentwässerung Hannover auf Seelzer Stadtgebiet (Letter)
- Vorstellung durch die Stadtentwässerung Hannover/Generalentwässerungsplan
(GEP) - Vorstellung durch das Planungsbüro BPI/Jahresabschluss des Haushalts-

jahres 2024; hier: Beschluss und Entlastung gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. m.
§ 129 (1) NKomVG / Produktbuch 2026 und Haushaltssatzung 2026 Haushalts-
plan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 – 2029; hier: Verwaltungsentwurf
- Einbringung/Produktbuch 2026 und Haushaltssatzung 2026 Haushaltsplan 2026
und das Investitionsprogramm 2025 – 2029; hier: Einbringung der Produkte der
Fachbereiche 31, 32 und 33 für das Produktbuch 2026/Produktbuch 2026 und
Haushaltssatzung 2026 Haushaltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025
– 2029; hier: Änderungsliste zum Produktbuch 2026/Betriebsabrechnung 2024 für
die Abwasserbeseitigung/Gebührenkalkulation 2026 für die Abwasserbeseitigung/
Betriebsabrechnung 2024 für die Straßenreinigung/Gebührenkalkulation 2026 für
die Straßenreinigung/Änderung der Friedhofsgebührensatzung/Gebührenkalkula-
tion für das Bestattungswesen 2026/Sachstand Friedhofsentwicklung 2045 - Be-
richt der Verwaltung/Sachstand der Verwaltung zur Friedhofsentwicklung 2045;
hier: Information über die diversen Arbeitsinhalte im Rahmen der Friedhofsent-
wicklungsplanung 2045 (gem. BV XVIII 0225i) bzw. des Prüfauftrags XVIII 0225j/
Deckensanierung und Erneuerung der kommunalen Straßeninfrastruktur in den
Jahren 2026/2027/Tempo 30 km/h auf allen Straßen in Seelze; hier: Stellungnah-
me der Verwaltung zum Stadtteil Seelze/Zukunftsplan „Velber“; hier: Antrag der
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seelze/Zukunftsplan „Velber“; hier: Stellungnahme
der Verwaltung/Zukunftsplan „Velber“ Änderungsantrag zur BV XVIII/0765; hier:
Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Ankauf eines
Grundstücks in Velber; hier: Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seelze/32.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Seelze, Stadtteil Seelze- Beschluss
über Stellungnahmen - Entwurfszustimmung - Auslegungsbeschluss-/Bebauungs-
plan Nr. 48 „4. Bauabschnitt Seelze Süd“ für den Stadtteil Seelze- Beschluss über
Stellungnahmen - Entwurfszustimmung - Auslegungsbeschluss -/Antragscontrol-
ling des Ausschusses für Bau und Umwelt gem. § 4 der Geschäftsordnung des
Rates der Stadt Seelze/Spielplatz Uferstraße bleibt; hier: Antrag der SPD-Fraktion
und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Seelze/Bericht der GES An-
fragen/Mitteilungen der Verwaltung/Schließen der Sitzung
Mittwoch, 12.11.2025, 18:00 Uhr, öffentliche Sitzung des Ortsrates Letter,
Seelze, Mensa der Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, der Beschluss-
fähigkeit sowie der Tagesordnung/Genehmigung des Protokolls Nr. 33 aus der Sit-
zung vom 10.09.2025/Einwohnerfragestunde (max. 30 Minuten)/Vorstellung eines
neuen Mitarbeiters in der Stadtverwaltung/1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
38 für den Stadtteil Letter- Beschluss über Stellungnahmen - Satzungsbeschluss
-/Schließen der Sitzung
Donnerstag, 13.11.2025, 18:00 Uhr, öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des
Ausschusses für Ordnung und Zentrale Dienste, Seelze, Rathaus, Raum E 21
Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, der Beschluss-
fähigkeit sowie der Tagesordnung / Genehmigung des Protokolls Nr. 8 aus der
Sitzung vom 11.09.2025 / Einwohnerfragestunde (max. 30 Minuten) / Beseitigung
Schrottautos; hier: Antrag der AfD-Fraktion im Rat der Stadt Seelze / Standorte
zur stationären Geschwindigkeitsmessung / Planung Feuerwehrhaus Gümmer /
Personalgewinnungs- und Bindungsmaßnahmen- Sachstandsbericht der Verwal-
tung / Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2024; hier: Beschluss und Entlastung
gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 129 (1) NKomVG / Produktbuch 2026 und
Haushaltssatzung 2026 Haushaltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 –
2029; hier: Verwaltungsentwurf - Einbringung / Produktbuch 2026 und Haushalts-
satzung 2026 Haushaltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 – 2029;
hier: Einbringung der Produkte der VL, der Stabsstellen, des Fachbereiches 21
sowie der Abteilung 22.1 Öffentliche Sicherheit des Fachbereiches 22 Ordnung
& Soziales für das Produktbuch 2026 / Produktbuch 2026 und Haushaltssatzung
2026 Haushaltsplan 2026 und das Investitionsprogramm 2025 – 2029; hier: An-
derungsliste zum Produktbuch 2026 / Haushaltssicherungskonzept für den Zeit-
raum 2025 bis 2029 / 1. Änderung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Seelze
vom 05.12.2012 / Antragscontrolling des Auschusses für Ordnung und Zentrale
Dienste gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Seelze / Anweisungs-
beschluss für den Vertreter in die Gesellschafterversammlung der Grundstücks-
entwicklungsgesellschaft (GES) - Stammkapitalerhöhung / Bericht aus den Gesell-
schaften / Mitteilungen / Anfragen / Schließen der öffentlichen Sitzung / Eröffnung
des nichtöffentlichen Teils / Herstellung eines eindeutigen Rechtszustandes für
die Entschädigung des Grundmandats im Verwaltungsausschuss; hier: Antrag der
AFD-Fraktion im Rat der Stadt Seelze / Mitteilungen / Anfragen / Schließen der
Sitzung
Die vollständigen Tagesordnungen sowie die dazugehörigen Beschlussvor-
lagen können im Rathaus Seelze während der Öffnungszeiten eingesehen
werden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite
www.seelze.de/Bürgernah/Politik/Ratsinfosystem zu informieren.
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So erreichen Sie uns

Private Kleinanzeigen
Tel.: 0800 - 154 42 33 *kostenlose Servicenummer
kleinanzeigen@wochenblaetter.de

Familienanzeigen
Tel.: 0800 - 154 42 33 *kostenlose Servicenummer
familienanzeigen@madsack.de

Sie haben keine Zeitung erhalten?
Bitte teilen Sie uns das über den Button „Zeitung nicht erhalten“
auf unserer Website www.umschau-garbsen.de mit.

Redaktion:
redaktion@umschau-online.de
Gewerbliche Anzeigen / Prospektbeilagen:
Herr Marcus Hoffmann
Tel.: 05131 - 46 72 70, Mobil: 0151 - 15 99 43 81
m.hoffmann@madsack.de

Bekanntmachung
Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Knotenpunktes
westl. Kirchwehren einschl. Neubau eines Radweges – L 390 / K 251
(Stadt Seelze)
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Ge-
schäftsbereich Hannover - hat als zuständige Straßenbaubehörde ge-
mäß § 38 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) - i. V. m. §§
72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) - für das o.a. Bauvorhaben
die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Die zu be-
trachtende Baumaßnahme liegt im Stadtgebiet von Seelze. Die Planung
sieht den Umbau des Knotenpunktes L 390 / K 251 ca. 500 m östlich
der Ortschaft Lathwehren zu einem Kreisverkehrsplatz vor. Daneben ist
die erstmalige Anlage einer Radverbindung zwischen den Ortschaften
Lathwehren und Kirchwehren im Streckenbereich der L 390 vorgesehen.
Im Zuge des Umbaues des Knotenpunktes L 390 / K 251 werden die
anknüpfenden Äste der Landes- und der Kreisstraße auf einer Gesamt-
länge von ca. 310 m neu hergestellt. Sie weisen in den Anschlussberei-
chen eine befestigte Fahrbahnbreite von ca. 7,30 m (L 390) bzw. ca. 7,50
(K 251) auf. Die im Ostast liegenden Bushaltebuchten werden in ange-
passter Lage mit einer Tiefe von 3,00 m wieder mit hergestellt. Die neu
zu erstellende Radverbindung beginnt am Knotenpunkt L 390 / K 251)
östlich der Ortschaft Lathwehren und endet in der Ortschaft Kirchweh-
ren auf Höhe der Einmündung „Munzeler Weg“. Die Verbindung erhält
eine Breite von 2,50 m und wird abgesetzt von der Fahrbahn hinter dem
vorhandenen Straßengraben bzw. dem straßenbegleitenden alleeartigen
Baumbestand geführt. Die Länge der Strecke beträgt ca. 1,16 KM.
Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 5 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG).
Für das Bauvorhaben werden Grundstücke in den Gemarkungen Kirch-
wehren und Lathwehren beansprucht.
Für die Veröffentlichung im Internet gilt § 27 b des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt demnach
in der Zeit vom 17.11.2025 bis zum 01.12.2025 einschl. im Internet un-
ter www.bekanntmachungen.region-hannover.de zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus. Als andere Weise im Sinne des § 27 b Abs. 1 S. 1 Nr.
2 VwVfG liegen die Planfeststellungsunterlagen im o.g. Zeitraum auch in
den Diensträumen der Stadtverwaltung Seelze während der Dienststun-
den montags bis donnerstags von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr und freitags
von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Die vorliegenden Planunterlagen enthalten neben einem Merkblatt zur
Planfeststellung sowie den Informationen zur Datenverarbeitung im
Planfeststellungsverfahren: Erläuterungsbericht, Übersichtskarte, Über-
sichtslageplan, Lagepläne, Grunderwerbspläne nebst –verzeichnis, Re-
gelungsverzeichnis, Straßenquerschnitte, Leitungsbestandspläne und
Umweltfachliche Untersuchungen (mit Erläuterungsbericht und Land-
schaftspflegerischem Begleitplan –Bestands- und Konfliktplan).
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist, das ist bis zum 15.12.2025 (einschl.), bei der Region Hannover
- Team Baurecht und Fachaufsicht - Höltystraße 17 – 30171 Han-
nover - (Anhörungsbehörde) oder bei der Stadt Seelze, Rathausplatz
1, Abteilung Verwaltung Mobilität und Umwelt, Zimmer 215 Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden.
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur zu versehen. Die Einwendung muss den gel-
tend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erken-
nen lassen. Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen,
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, gemäß § 73
Abs. 4 Satz 3 VwVfG für das Verwaltungs- und Klageverfahren ausge-
schlossen. Dies gilt auch für Einwendungen und Stellungnahmen der
Vereinigungen. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf

jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unberück-
sichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung
der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung
des Plans.

3. Im Einzelfall kann die Anhörungsbehörde von der Durchführung eines
Erörterungstermins gemäß § 38 Abs. 4 Nr. 5 NStrG absehen. Dies
kann z.B. dann der Fall sein, wenn sich Einwendungen durch Zusagen
des Vorhabensträgers erledigt haben oder aber erkennbar ist, dass
Gegensätze nicht mehr außerhalb einer verwaltungsgerichtlichen
Entscheidung befriedet werden können. Der Verzicht auf den Erörte-
rungstermin steht im pflichtgemäßen Ermessen der Anhörungs- und
Planfeststellungsbehörde.
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht
werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen er-
hoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der Ver-
treter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG). Sind
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch
ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwen-
dungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststel-
lung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Er-
örterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsver-
fahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkun-
gen nach § 24 Abs. 4 NStrG und die Veränderungssperre nach § 29
Abs. 1 NStrG in Kraft.

8. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Aufgrund der
seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hinge-
wiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o.g.
Planfeststellungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin
mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das Plan-
feststellungsverfahren von der Anhörungs- und Planfeststellungsbe-
hörde (Region Hannover - Team 63.01 Baurecht und Fachaufsicht,
Höltystr. 17, 30171 Hannover, E-Mail: 63.01.Planfeststellung@region-
hannover.de) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die per-
sönlichen Daten werden benötigt, um die Betroffenheit beurteilen zu
können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung er-
forderlich ist. Die Daten können an den Vorhabenträger und seine mit-
arbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergege-
ben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit
rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung
gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO. Weitere Informationen finden Sie
unter: U00.1 Merkblatt zum Datenschutz.

Masthoff
Bürgermeister

33561001_002625 30319301_002625

33981501_002625


